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In der Volksschule des Kantons Bern 
muss der Unterricht konfessionell 
neutral sein. Das bedeutet, dass keine 
spezifische religiöse Lehre bevorzugt 
oder benachteiligt werden darf. Den-
noch können religiöse Themen im 
ersten und zweiten Zyklus im Rah-
men des Fachs NMG und im dritten 
Zyklus im Rahmen des Fachs ERG be-
handelt werden. Der Unterricht ist 
darauf auszurichten, den Schüler:in-
nen ein Verständnis für verschiedene 
Religionen und ethische Fragestel-
lungen zu vermitteln, ohne dabei in 
irgendeiner Form missionarisch zu 
wirken. Gleichzeitig sind die Reli- 
gions-, Glaubens- und Gewissensfrei-
heit zu gewährleisten.
Werden diese Grundrechte eingefor-
dert, können sich im Schulalltag Kon-
flikte ergeben, die seitens Schule 
(meist steht hier die Schulleitung in 
der Verantwortung) möglichst um-
sichtig zu klären sind.

Dispensationsgesuche
Nicht selten beantragen Eltern, dass 
ihre Kinder mit Verweis auf religiöse 
Gründe von einzelnen Fächern dis-
pensiert werden. Da der Lehrplan für 
die Volksschule einen konfessionell 
neutralen Unterricht vorschreibt, ist 
eine Dispensation von einzelnen Fä-
chern oder Unterrichtsinhalten mit 
Bezug auf die Religions-, Glaubens- 
und Gewissensfreiheit grundsätzlich 
nicht vorgesehen. Auch weil das öf-
fentliche Interesse an einer umfassen-
den Unterrichtsteilnahme und der 
dadurch erleichterten Integration der 
Schüler:innen besonders gross ist, 
sollte auf entsprechende Dispensa-
tionsgesuche für einzelne Fächer 
nicht eingetreten werden. Eine Aus-
nahme besteht bei sogenannt «ho-
hen» religiösen Fest- und Feiertagen. 
Hier wird in der Praxis für die einzel-
nen Feiertage ein Anspruch auf eine 
Dispensation bejaht.
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Schüler:innen vom Schwimm-
unterricht dispensieren?
Nein. Das Bundesgericht hat bereits 
mehrfach entschieden, dass Schü-
ler:innen aus religiösen Gründen 
nicht vom Schwimmunterricht dis-
pensiert werden sollen. Auch der 
Europäische Gerichtshof für Men-
schenrechte stützt die Schweizer 
Rechtsprechung. Er betont die Wich-
tigkeit der Integration von Kindern 
mit anderem kulturellem oder reli-
giösem Hintergrund und die entspre-
chende Rolle der Schule. Schliesslich 
geht es nicht nur um das Schwim-
men an sich, sondern auch darum, 
die Aktivität zusammen mit der Klas-
se ausüben zu können und sich ge-
mäss den örtlichen Sitten und Ge-
wohnheiten zu integrieren. Das 
Tragen eines den ganzen Körper 
bedeckenden Burkinis sollte dage-
gen erlaubt werden.

Umgang mit Religion an der Volksschule
Beratungsteam von Bildung Bern 

Religion im Kontext der Volksschule: Der Ratgeber soll häufige Fragestellungen 
beantworten und mögliche Vorgehensweisen skizzieren.  
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beratung@bildungbern.ch

https://www.bildungbern.ch/enga-
gement/beratung

Vorgehensweise bei  
Dispensationsgesuchen
Wird ein Dispensationsgesuch ein-
gereicht, dem nicht entsprochen 
werden kann, empfiehlt sich die Ein-
ladung zu einem persönlichen Ge-
spräch. Hier lässt sich auf die spezi-
fische Situation eingehen und offene 
Fragen können geklärt werden. Un-
ter Umständen ist dabei auch der 
Einbezug von Fachstellen (beispiels-
weise eine interkulturelle Vermitt-
lung) und  von Übersetzer:innen hilf-
reich, wenn es darum geht, die 
Aufgabe der Schule und die Rechte 
und Pflichten von Schüler:innen und 
ihren Eltern zu erläutern. 

Kopftuchverbot für Schülerin-
nen an öffentlichen Schulen?
Nein. Das Tragen des Kopftuches 
durch Schülerinnen muslimischen 
Glaubens ist an öffentlichen Schulen 
grundsätzlich zu ermöglichen. Dies 

gilt auch für andere religiös geprägte 
Kleidungsstücke von Schüler:innen. 
Abgesehen davon, dass ein derarti-
ges Verbot eine gültige gesetzliche 
Grundlage voraussetzen würde, 
müsste zusätzlich ein hinreichendes 
öffentliches Interesse bestehen. Wei-
ter müsste ein solches Verbot auch 
verhältnismässig sein. Das Bestehen 
dieser Voraussetzungen hat das Bun-
desgericht in verschiedenen Fällen 
bereits verneint.

Weitere Informationen: 
Leitfaden für Lehrpersonen der  
Bildungs- und Kulturdirektion  
von 2009: 
https://www.akvb-unterricht.bkd.
be.ch/de/start/migration/leitfaden-
religioese-symbole.html
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